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1. Inwieweit sind diese Probleme der Stadtverwaltung bekannt? 
 
Die Probleme der Bemängelung der Verkehrssicherheit des Gehweges in der Mittelstraße im 
Bereich der Seniorenwohnanlage sind seit Ende 2014 bekannt. 
 
 
2. Wann kann mit der Sanierung der Fußwege und damit der Herstellung der Verkehrssicherheit 
gerechnet werden? 
 
Die Sanierung des Gehweges entlang der Seniorenanlage wurde am 18.02.2015 begonnen. 
Die Arbeiten wurden am 05.03.2015 abgeschlossen. 
 
 
3. Ist das Problem der medizinischen Abfälle im öffentlich zugänglichen Bereich bekannt? 
 
Am 23.08.2014 wurde die Abteilung Straßenreinigung in der Spätschicht von der Feuerwehr 
informiert, dass auf einer Grünfläche an der Zollstraße medizinische Abfälle verstreut liegen. 
Daraufhin haben die Kollegen die Abfälle aufgesucht und mitgenommen.  
Eine Zuordnung zum Verursacher war an dieser Stelle nicht möglich. 
Das Suchen nach eventuellen Spuren ist insbesondere in medizinischen Abfällen aus hygieni-
schen Gründen nicht zulässig. 
Die Abfälle wurden vom Abfallwirtschaftsbetrieb ordnungsgemäß entsorgt. 
Ähnliche Fälle sind bisher nicht bekannt geworden. 
 
 
4. Wie wird die fachgerechte Entsorgung überwacht? 
 
Die Abfälle werden entsprechend der geltenden Gesetzlichkeiten ordnungsgemäß entsorgt. 

 

5. Wurden bereits Konsequenzen bei nicht fachgerechter und rechtswidriger Entsorgung gezo-
gen? 
 

Sofern der Verursacher rechtswidriger Entsorgung ermittelt werden kann, erfolgt die Einleitung 
eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. 
Im o. g. Fall konnte kein Verursacher ermittelt werden. 
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6. Wohin können Bürger sich wenden, wenn ihnen solche Abfälle im öffentlichen Raum auffal-
len? 
 
Um unsachgemäße oder illegale Entsorgung zu verhindern bzw. zu verfolgen, ist eine sofortige 
Information zu festgestellten Sachverhalten unerlässlich. 
Bürger sollten sich unverzüglich unter Angabe des genauen Standortes an das Bürgertelefon 
115 wenden. 
Auch das Umweltamt oder der Abfallwirtschaftsbetrieb nehmen diese Hinweise auf und gehen 
diesen nach. 
 
 
Die Stellungnahme wurde abgestimmt mit dem Dezernat VI. 
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